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§ 55b Stmk. SLFS

Stmk. SLFS - Steiermarkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Prasentation und Diskussion der Abschlussarbeit gemaR§ 55a Abs. 1 Z 1 und die mindliche Prifung gemaf
§ 55a Abs. 1 Z 3 sind vor einer Prifungskommission abzulegen.

(2) Den Prufungskommissionen der einzelnen Prufungsgebiete gehdren als Mitglieder an:

1. der Schulleiter oder ein von ihm zu bestellender Abteilungsvorstand oder Lehrer als Vorsitzender,
2. der Klassenvorstand oder ein vom Schulleiter zu bestellender fachkundiger Lehrer, der zugleich Schriftfihrer ist,

3. jener Lehrer, der die Abschlussarbeit betreut hat oder der, der den das jeweilige Prufungsgebiet bildenden
Unterrichtsgegenstand in der betreffenden Klasse unterrichtet hat als Prifer.

Wenn fur ein Prifungsgebiet mehrere Lehrer als Prifer gemald Z 3 in Betracht kommen, hat der Schulleiter einen
davon als Prufer zu bestellen.

(3) Fur einen Beschluss der Prufungskommissionen ist die Anwesenheit aller Kommissionsmitglieder und die
unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen sind unzulassig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Im Falle der unvorhergesehenen Verhinderung des
Vorsitzenden erfolgt die Vorsitzfihrung durch den Abteilungsvorstand oder einen vom Schulleiter zu bestellenden
Lehrer. Wenn ein anderes Mitglied der jeweiligen Prifungskommission verhindert ist oder wenn die Funktion des
Prifers mit der Funktion eines anderen Kommissionsmitgliedes zusammenfallt, hat der Schulleiter fur das betreffende
Mitglied einen Stellvertreter zu bestellen.

(4) Schulaufsichtsorgane kdnnen an der Prifung teilnehmen und gelten dabei als Mitglieder der Prifungskommission.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 104/2020

In Kraft seit 01.09.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_slfs/paragraf/55a
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_slfs/paragraf/55a
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=104/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 55b Stmk. SLFS
	Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


